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Gemeinde Westoverledingen

Bebauungsplan Nr. V 26 "Östlich der Völlener Dorfstraße"

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb der festgesetzten urbanen Gebiete (MU 1, MU 2, MU 3 u. MU 4) gem. § 6a BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen

Nutzungen gem. § 6a (3) Nr. 1 und Nr. 2 BauNVO, wie Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres

Umfangs nur in Kerngebiete allgemein zulässig sind, und Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO).

2. Innerhalb der urbanen Gebieten (MU 1, MU 2, MU 3 u. MU 4) gelten für bauliche Anlagen folgende Höhenbezugspunkte

(§ 18 (1) BauNVO):

Oberer Bezugspunkt:

a) Traufhöhe (TH): Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden 

Mauerwerks und der Dachhaut

b) Firsthöhe (FH): Obere Firstkante

Untere Bezugshöhe: + 2,20 m über Normalnull (NN) (gilt für MU 1 u. MU 2)

+ 2,00 m über Normalnull (NN) (gilt für MU 3)

+ 1,70 m über Normalnull (NN) (gilt für MU 4)

3. Auf den straßenseitigen, nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) gem. § 12 (6)

BauNVO und Nebenanlagen in Form von Gebäuden gemäß § 14 (1) BauNVO nicht zulässig.

4. In der festgesetzten abweichenden Bauweise (a) gem. § 22 (4) BauNVO gelten die Regelungen der offenen Bauweise mit der

Abweichung, dass Gebäude mit einer maximalen Gebäudelänge von 20,0 m zulässig sind. Die Gebäude sind mit seitlichem

Grenzabstand zu errichten. Hausgruppen sind nicht zulässig. Garagen gem. § 12 BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind

auf die Gebäudelänge nicht anzurechnen.

5. Im Bereich der östlich zur Völlener Dorfstraße ausgerichteten Baulinie gem. § 23 (2) BauNVO müssen Gebäude zu 3/4-Länge der

Gebäudefront an der Baulinie errichtet werden. Eine Unterschreitung der Baulinie durch Gebäuderücksprünge sowie durch

zurücktretende Gebäudeteile, wie Balkone, Loggien, Vordächer und Windergärten, sind bis zu einer Tiefe von 2,00 m zulässig.

6. Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist

gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB nach Maßgabe des Umweltberichtes eine Streuobstwiese zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Die

Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der Rohbaumaßnahme folgenden Pflanzperiode durchzuführen.

Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist jede

anderweitige bauliche Nutzung als die der Anlage und Pflege der Hochstämme unzulässig. Die Fläche ist gemäß den Angaben im

Umweltbericht extensiv zu pflegen.

Folgende Pflanzenarten sind zu verwenden:

Apfelsorten: Boskoop, Ostfriesischer Striebling, Jacob Fischer

Birnensorten: Gute Graue, Köstliche von Charneau, Neue Pointeau

Kirschsorten: Oktavia, Morellenfeuer, Schattenmorelle, Dönnissens gelbe Knorpelkirsche

Qualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 12 - 14 cm

Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft werden zusätzlich

die überplanten Einzelbäume und Einzelsträucher zu kompensieren. Diese sind nach Maßgabe des Umweltberichtes östlichen und

südlichen Plangebietes vor dem Gehölzbestand zu pflanzen. Für überplante Eschen werden Flatterulmen, Hainbuchen und Stieleichen

verwendet.

Folgende Pflanzenarten sind zu verwenden:

Flatterulme (Ulmus laevis) 9 Stk.

Hainbuche (Carpinus betulus ) 9 Stk.

Stiel-Eiche (Quercus robur ) 10 Stk.

Qualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 12 - 14 cm

Schwarzer Holunder ( Sambucus nigra ) 4 Stk.

Qualität: leichter Strauch, 1 x verpflanzt, Höhe von 70 - 80 cm)

7. Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. 9 (1) Nr. 20 BauGB ist die

Baufeldräumung/Baufeldfreimachung zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 (1)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) außerhalb der Zeit zwischen dem 1. März und dem 15. Juli durchzuführen. Eine

Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist ausnahmsweise in der Zeit zwischen dem 1. März und dem 15. Juli zulässig, wenn durch eine

ökologische Baubegleitung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ausgeschlossen werden können.

8. Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind

Baumfäll- und Rodungsarbeiten zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG außerhalb der Zeit

zwischen dem 1. März und dem 30.September durchzuführen. Unmittelbar vor den Fällarbeiten sind die Bäume durch eine sachkundige

Person auf die Bedeutung für höhlenbewohnende Vogelarten sowie auf das Fledermausvorkommen zu überprüfen. Sind

Individuen/Quartiere vorhanden und es bestehen Hinweise auf ein artenschutzrechtliches Hindernis, so sind die Arbeiten umgehend

einzustellen und das weitere Vorgehen ist unverzüglich mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Leer, Bergmannstr. 37,

26789 Leer, Tel. 0491/926 1444 abzustimmen.

9. Der gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB zu erhaltende festgesetzte Einzelbaum darf nicht beschädigt oder beseitigt werden. Der Baum ist

dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang durch Neupflanzung gleicher Art und Qualität (gem. textl. Festsetzung Nr. 6) zu ersetzen. Die

durchwurzelbare, unbefestigte Fläche bei Neuanpflanzungen muss mindestens 16 m² betragen. Sofern eine durchwurzelbare,

unbefestigte Fläche von 16 m² für den Einzelbaum nicht erreicht wird, sind zusätzliche technische Lösungen (z. B. überfahrbare

Baumscheiben, durchwurzelbares Substrat) einzusetzen. Beim Einsatz technischer Lösungen sind die FLL-Richtlinien

(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.) (Pflanzgrubenbauweise 2 - überbaute Pflanzgruben) zu

berücksichtigen. Es ist eine freie Entwicklung der Baumkrone zu gewährleisten, ein Rückschnitt der Leittriebe ist nicht zulässig. Um

Beeinträchtigungen oder nachhaltige Schädigungen des zu erhaltenen Einzelbaumes zu vermeiden, sind folgede Schutzmaßnahmen

erforderlich: Im Kronentraufbereich des zu erhaltenen Einzelbaumes sind Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen sowie

Verdichtungen oder Flächenversiegelungen jeder Art unzulässig - mit Ausnahme der Planstraße im Randbereich. Für den Bereich der

Planstraße sind - soweit der randliche Kronentraufbereich betroffen ist - die Arbeiten in Handschachtung auszuführen. Die

Beschädigungen oder Entfernung der für die Standsicherheit des Baumes essentiellen Hauptwurzeln ist zu vermeiden. Während der

Baumaßnahmen ist der Kronentraufbereich durch Absperrvorrichtungen zu sichern.

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG

Aufgrund des § 1 (3) und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom

03. November 2017 (BGBl. I, S. 3634), des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) vom 3. April

2012, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. September 2017 (Nds. GVBI., S. 338) und aufgrund des § 58 des

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds.

GVBl., S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. März 2017 (Nds. GVBl., S. 48)

beschließt der Rat der Gemeinde Westoverledingen den Bebauungsplanes Nr. V 26 "Östlich der Völlener

Dorfstraße", bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen, der Begründung und den

örtlichen Bauvorschriften.

Westoverledingen, ..........................                                                                                ...................................

(Siegel) Bürgermeister    

VERFAHRENSVERMERKE

PLANUNTERLAGE

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Maßstab: 1:1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen

Vermessungs- und Katasterverwaltung,

©  2017

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung

Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Aurich

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen

baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom ....................). Sie ist

hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die

Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Leer, den ...................

………..…………….........................

        Dipl.-Ing. Dirk Beening                                   (Siegel)

(öffentlich bestellter Vermessungsingenieur)

                                                     

                  

PLANVERFASSER

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. V 26 "Östlich der Völlener Dorfstraße"  wurde ausgearbeitet

vom Planungsbüro Diekmann • Mosebach & Partner, Rastede.

Rastede, .......................... .......................................

                                                                                                                                  Dipl. Ing. O. Mosebach

 (Planverfasser)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Westoverledingen hat in seiner Sitzung am 22.02.2017 die

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. V 26 "Östlich der Völlener Dorfstraße" beschlossen. Der

Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 (1) BauGB am 13.11.2017 ortsüblich bekanntgemacht worden.

Westoverledingen, .......................... ...................................

Bürgermeister

SATZUNGSBESCHLUSS

INKRAFTTRETEN

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Westoverledingen  hat in seiner Sitzung am 21.02.2018 nach

Erörterung dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. V 26 "Östlich der Völlener Dorfstraße" zugestimmt und die

öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Auslegung wurden gem. § 3 (2)

BauGB am 19.03.2018 ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes hat mit Begründung vom

27.03.2018 bis zum 27.04.2018 öffentlich ausgelegen.

Westoverledingen, .......................... ...................................

Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Westoverledingen hat den  Bebauungsplanes Nr. V 26 "Östlich der Völlener Dorfstraße"

sowie die Begründung nach Prüfung der Anregungen und Stellungnahmen laut § 3 (2) S. 4 BauGB sowie der

Abwägung der privaten u. öffentlichen Belange gegen- u. untereinander gemäß § 1 (7) BauGB in seiner Sitzung

am 20.06.2018 als Satzung laut § 10 BauGB beschlossen.

Westoverledingen, .......................... ...................................

Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes  Nr. V 26 "Östlich der Völlener Dorfstraße" ist gem. § 10 (3)

BauGB am ............... im Amtsblatt für den Landkreis  Leer bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplanes Nr.

V 26 "Östlich der Völlener Dorfstraße"  ist damit am .................... rechtsverbindlich geworden.

Westoverledingen, .......................... ...................................

Bürgermeister

VERLETZUNG VON VERFAHRENS- UND FORMVORSCHRIFTEN

MÄNGEL DER ABWÄGUNG

BEGLAUBIGUNG

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes  Nr. V 26 "Östlich der Völlener Dorfstraße"

wurde keine Verletzung von Vorschriften im Sinne des § 215 BauGB beim Zustandekommen des

Bebauungsplanes und der Begründung geltend gemacht.

Westoverledingen, .......................... ...................................

Bürgermeister

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. V 26 "Östlich der Völlener Dorfstraße"

sind Mängel der Abwägung nicht geltend gemacht worden.

Westoverledingen, .......................... ...................................

Bürgermeister

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. V 26 "Östlich der Völlener Dorfstraße" stimmt mit der Urschrift

überein.

Westoverledingen, .......................... ...................................

Bürgermeister

0,8

PLANZEICHENERKLÄRUNG

1. Art der baulichen Nutzung

Urbanes Gebiet (MU)

7. Sonstige Planzeichen

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Natur und Landschaft

maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

2. Maß der baulichen Nutzung

0,4

maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Straßenbegrenzungslinie

4. Verkehrsflächen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Bebauungsplans

Straßenverkehrsfläche

Gemeinde Westoverledingen

Bebauungsplan Nr. V 26

"Östlich der Völlener Dorfstraße"

mit örtlichen Bauvorschriften

Landkreis Leer

Übersichtsplan unmaßstäblich

maximal zulässige Vollgeschosse

II

Traufhöhe als HöchstmaßTH ≤ 4,50 m

Firsthöhe als HöchstmaßFH ≤ 9,50 m

offene Bauweise

abweichende Bauweise

Baugrenze

o

a

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

F+R

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z. B. von Baugebieten, oder Abgrenzung

des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets

Baulinie

M 1 : 1000

mit örtlichen Bauvorschriften

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und

Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Flächen für die Abwasserbeseitigung, hier: Fläche für die Regenrückhaltung

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE

1. Als gesetzliche Grundlagen gelten für diesen Bebauungsplan in der, zum Zeitpunkt der Planaufstellung, geltenden Fassung:

- BauGB (Baugesetzbuch),

- BauNVO (Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke: Baunutzungsverordnung),

- BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz),

- NAGBNatSchG (Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz),

- NBauO (Niedersächsische Bauordnung),

- NKomVG (Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz),

- PlanZV (Planzeichenverordnung).

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben,

Holzkohle- ansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher

Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der

unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Leer oder dem archäologischen Dienst der Ostfriesischen Landschaft, Hafenstraße

11, 26603 Aurich, Tel.: 04941 / 179932 als verantwortliche Stellen unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind der Finder, der

Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf von 4

Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die

Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

3. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere

Bodenschutzbehörde zu benachrichtigen.

4. Sollten bei Bau- und Erdarbeiten Kampfmittel (Bombenblindgänger, Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, sind

diese umgehend der zuständigen Polizeistelle, dem Ordnungsamt oder dem Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung

Niedersachsen, Regionaldirektion Hameln-Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zu melden.

5. Bei geplanten Baumaßnahmen oder Erdarbeiten sind die Vorschriften des vorsorgenden Bodenschutzes zu beachten, d.h. jeder, der

auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden.

Grundstückseigentümer bzw. Nutzer sind verpflichtet, Maßnahmen zur Abwehr der von ihrem Grundstück drohenden schädlichen

Bodenveränderungen zu ergreifen (Grundpflichten gemäß § 4 BBodSchG). Anfallendes Bodenaushubmaterial darf am Herkunftsort

wieder verwendet werden, sofern die Regelungen der Bundesbodenschutzverordnung, insbesondere die Prüf- und Vorsorgewerte

dem nicht entgegenstehen. Der Bodenaushub ist Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Er ist vorrangig einer

ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung oder Beseitigung zuzuführen. Rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten ist dem

Landkreis Leer als Abfall- und Bodenschutzbehörde mitzuteilen, welche Bodenmengen anfallen und welcher Entsorgungsweg hierfür

vorgesehen ist.

6. Anfallende Baustellenabfälle sind stofflich zu verwerten und hierfür getrennt zu halten. Abfälle, die nicht verwertet werden (d.h.

Abfälle zur Beseitigung) sind dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Leer nach Maßgabe der jeweiligen Satzung über die

Abfallentsorgung im Landkreis Leer zu überlassen. Soweit hiernach keine Überlassungspflicht besteht, sind die Abfälle anderen

zugelassenen Entsorgungseinrichtungen zuzuführen. Sofern mineralische Abfälle (Recyclingschotter und Bodenmaterial) für

geplante Verfüllungen oder Versiegelungen zum Einsatz kommen sollen, gelten die Anforderungen der LAGA M 20 (Mitteilung der

Länderarbeitsgemeinschaft Abfall Nr. 20 "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen").

7. Für die neu geplanten Nutzungen können im Hinblick auf die von der Kreisstraße (K 22) ausgehenden Emissionen keine Ansprüche

gegenüber dem Straßenbauträger gestellt werden.

8. Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. V 26 gilt die Baumschutzsatzung der Gemeinde Westoverledingen.

9. Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. V 26 "Östlich der Völlener Dorfstraße" wird die Satzung, über die Festsetzung von

Grenzen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile, aus dem Jahr 1980, innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Nr. V 26 "Östlich der Völlener Dorfstraße", aufgehoben.

10. Folgende Flächen (siehe unteren Kartenausschnitt) werden als Kompensationsflächen für den Bebauungsplan Nr. V 26 "Östlich der

Völlener Dorfstraße" in Anspruch genommen:

• Flurstück 127 u. 128, Flur 11, Gemarkung Großwolde (Gesamtgröße 3,9 ha, anteilig auf 925 m²)

Erhaltung von Einzelbäumen

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

1. Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften gem. § 84 NBauO ist identisch mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Nr. V 26 "Östlich der Völlener Dorfstraße".

2. Innerhalb des urbanen Gebietes (MU 1) sind die Hauptgebäude mit geneigten Dächern mit einer Mindestneigung von 30° und in den

urbanen Gebieten (MU 2, MU 3 u. MU 4) mit einer Mindestneigung von 45° zu errichten. Dieses gilt nicht für Garagen, Nebenanlagen,

Wintergärten, Dachgauben und Dacherker sowie andere, dem Gebäude deutlich untergeordnete, Bauteile.

3. Ordnungswidrig handelt, wer diesen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße

geahndet werden (§ 80 Abs. 3 u. 5 NBauO).

Entwicklungs- und Projektmanagement

Regionalplanung, Stadt- und Landschaftsplanung
Diekmann • Mosebach

& Partner

Oldenburger Straße 86       26180 Rastede          Tel. (04402) 91 16 30        Fax 91 16 40

8. Informelle Darstellungen

Sichtdreieck

Abzubrechendes Gebäude

FLÄCHE FÜR KOMPENSATIONSMAßNAHMEN

128

127

Gemarkung: Völlen

Flur: 4

Stand: 21.06.2017

Dipl.-Ing. Dirk Beening

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Hauptstr. 38

26789 Leer

Tel.: 0491/979830

Fax: 0491/9798323


